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Der Bundesvorsitzende hat das Wort 
 

Das Problem Altersarmut ist immer noch aktuell! 

 
Nachdem uns in den vergangenen 12 Monaten die Flüchtlingskriese, die 
Bundestagswahl und die zögerliche Regierungsbildung, die ausufernden 
Streitigkeiten der dann gebildeten großen Koalition und der Pflegenot-
stand bewegten und die Wirtschaft sich zunehmend mit Isolationismus 
und einem sich abzeichnenden Handelskrieg mit den USA auseinander-
setzen muss, treten weniger medientaugliche Probleme in unserem Land 
schnell in den Hintergrund. 
 
Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es in unserem Land, das eines der 
reichsten Länder Europas ist, noch andere Baustellen gibt, die dringend 
gelöst werden müssen. Dazu gehört zweifellos die immer mehr Men-
schen drohende Altersarmut. Wichtigster Baustein einer würdigen Alters-
versorgung, die dem Menschen, der 40 Beitragsjahre und oft sogar mehr 
erarbeitet hat, ist nach wie vor die gesetzliche Altersrente. Trotz aller zu-
sätzlichen Rentenbestandteile, ob private Vorsorge oder betriebliche Zusatzrenten, sind immer 
noch mehr als die Hälfte aller Menschen in Deutschland ausschließlich auf ihre Altersrente an-
gewiesen. Zum einen gibt es nur in wenigen Betrieben und Branchen Betriebsrenten und zum 
anderen können sich gerade Menschen mit geringen Einkommen die Kosten einer privaten 
Vorsorge oft gar nicht leisten. Deswegen  werden wie uns als CGB nach wie vor dafür einset-
zen, dass das Rentenniveau nicht unter 50 Prozent fällt. 
 
Diese Forderungen werden jedoch nur dann erfüllt werden können, wenn die finanzielle Situa-
tion der Deutsche Rentenversicherung langfristig gesichert und von versicherungsfremden 
Leistungen befreit wird. Unabhängig davon aber gilt es, die betriebliche Altersvorsorge weiter 
auszubauen und wesentlich mehr Beschäftigten eine Betriebsrente zu ermöglichen, denkbar 
wäre auch ein flächendeckendes Betriebsrentensystem in Form eines Fonds, an dem sich alle 
Betriebe beteiligen müssen und das allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zu Gute 
kommt. 
 
Es gibt also viel zu tun: für diejenigen, die aktiv im Arbeitsprozess stehen und für jene, die als 
Rentner auf ein arbeitsreiches Leben schauen können.  Abschließend wünsche ich allen Lese-
rinnen und Lesern von CGB-Intern eine schöne und unbeschwerte Sommerzeit und verbleibe  
 
mit herzlichen Grüßen 
 
 

Matthäus Strebl 
CGB-Bundesvorsitzender 
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Aktuelles Thema 

 

DHV: FAQ: Umstrukturie-
rungen real: 

Die Situation bei der real 
GmbH wird immer mehr 
zum Politikum. Das Magazin Monitor will am 
nächsten Donnerstag über die Umstrukturierun-
gen bei der real GmbH berichten und hat uns ei-
nen Fragenkatalog zugesandt, den wir euch hier-
mit zur Kenntnis geben wollen. 

Zur Situation: 

Viele real SB Warenhäuser schreiben seit Jahren rote 
Zahlen. Um wieder konkurrenzfähig zu werden, han-
delte das Unternehmen vor drei Jahren mit verdi ei-
nen Zukunftstarifvertrag aus. In dem Zukunftstarif-
vertrag war eine Standort- und Stellengarantie für die 
real Beschäftigten vereinbart, sowie ein Verzicht auf 
Lohnerhöhungen und Teile des Urlaubs- und Weih-
nachtsgeldes. Zudem wurde zwischen verdi mit real 
vereinbart, Verhandlungen über neuen Haustarifver-
trag zu führen. Die Verhandlungen scheiterten Ende 
April diesen Jahres, da verdi (nachvollziehbar) nicht 
bereit war, eine Senkung der Personalkosten um bis 
zu 30 Prozent zu tarifieren. 

Um aus der Tarifbindung mit verdi zu entkommen, 
entschloss sich der Metro Konzern daraufhin kurzer-
hand, die real Warenhäuser auf eine seiner Töchter - 
die Metro Services GmbH - zu übertragen und sie in 
real GmbH umzubenennen. Der Entschluss wurde 
zeitgleich mit dem Scheitern der Verhandlungen mit 
verdi bekannt. Die Metro Services GmbH war ein 
kleines Unternehmen mit knapp 600 Beschäftigten, 
welches u.a. Hausmeistertätigten und Objektbetreu-
ung im Handel angeboten hat. Seit vielen Jahren be-
stand eine Tarifbindung zwischen der Metro Services 
GmbH und der DHV. Die DHV war bei der kleinen 
Metro Tochter mitgliedschaftlich gut vertreten. 

Die Fusion war der Versuch des Metro Konzerns und 
seiner Tochter, die 34.000 Beschäftigungsverhältnis-
se der real SB Warenhäuser unter den DHV Tarifver-
trag mit der Metro Services GmbH zu schieben und 
eine neue Tarifbindung herzustellen. Die DHV machte 
dabei immer deutlich, dass angesichts der größeren 
Mitgliederzahlen von verdi diese und die Arbeitgeber-
seite weiter in der Verantwortung sind, eine Lösung 
für die Mitarbeiter von real zu finden. Die DHV war 
und ist nicht bereit, mittels Fusion die Tarifflucht der 
Arbeitgeberseite zu unterstützen. 

Mit Bekanntwerden der Fusionsentscheidung kündig-
te die DHV am 25.04.2018 mit sofortiger Wirkung die 
Tarifverträge mit der Metro Services außerordentlich, 
hilfsweise ordentlich. Sie begründete das mit dem 
Wegfall der Geschäftsgrundlage, da die Tarifverträge 
mit der Metro Services GmbH nicht für SB Waren-
häuser konzipiert waren. Zudem wäre der Geltungs-
bereich um das 50 fache angewachsen. 

Die Arbeitgeberseite erklärte prompt, dass sie die au-
ßerordentliche Kündigung für unwirksam hält. Neu 
ein-gestellte Beschäftigte der real würden künftig 
nach dem TV der Metro Services GmbH eingruppiert 
und vergütet. Für Altbeschäftigte bleibe es bei vorerst 
bei dem Bestandsschutz. 

Um den juristischen Winkelzügen des Metro Kon-
zerns einen Riegel vorzuschieben, wird die DHV die 
Wirksamkeit der außerordentlichen Kündigung vor 
dem Arbeitsgericht feststellen lassen. 

Die Fragen von Monitor und unsere Antworten: 

1. Wie viele Mitarbeiter von real,- sind bei der DHV 
organisiert? 

2. Wie viele Mitarbeiter der ehemaligen Metro Ser-
vices GmbH waren zum Jahresende 2017 bei der 
DHV organisiert? 

Zu Frage 1 und 2) Die DHV hatte bei der Metro Ser-
vices GmbH (vor der Fusion auf die real GmbH) einen 
guten Organisationsgrad und war die repräsentative 
Gewerkschaft, was uns zum Abschluss von Tarifver-
trägen nach dem Tarifeinheitsgesetz legitimierte. 

Bei der ehemaligen real Warenhaus GmbH waren wir 
ebenfalls mit Mitgliedern organisiert, waren aber nicht 
die repräsentativste Gewerkschaft. Insofern ist objek-
tiv klar, dass nach dem Tarifeinheitsgesetz die DHV 
kein Verhandlungsmandat für die neue real GmbH 
hat. 

Konkrete Zahlen werden wir weder gegenüber dem 
Arbeitgeber noch gegenüber den Medien benennen. 

3. Aus welchem Grund, wann und wie hat die DHV 
den Tarifvertrag mit der heutigen real GmbH ge-
kündigt? 

Zur Klarstellung: Die DHV war nie Tarifpartnerin der 
(heutigen) real GmbH und wird es auch nicht sein. Sie 
war ausschließlich Tarifpartnerin der Metro Services 
GmbH. 

Die Tarifverträge mit der Metro Service GmbH, wel-
che Mitglied im Arbeitgeberverband AHD war, wurden 
durch die DHV am 25. April 2018 außerordentlich mit 
sofortiger Wirkung (hilfsweise ordentlich) gekündigt, 
als wir erfuhren, dass die Arbeitgeberseite plante, für 
die rund 34000 Beschäftigten der real Warenhaus 
GmbH den Tarifvertrag der Metro Services GmbH an-
zuwenden. Dieser Tarifvertrag war nie für SB Waren-
häuser konzipiert, sondern für facility und sonstige 
Dienstleistungen im Handel. Aus diesem Grund kün-
digten wir die Tarifverträge der Metro Services GmbH 
wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage außeror-
dentlich. 

4. Befindet sich dieser Tarifvertrag nach Ihrer Auffas-
sung in der Nachwirkung? Falls nein: warum nicht? Ist 
für die Zukunft eine Tarifpartnerschaft zwischen der 
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DHV und der real GmbH und/oder Unternehmen des 
Metro-Konzerns ausgeschlossen? 

Nach unserer Rechtsauffassung befinden sich die Ta-
rifverträge nach der außerordentlichen Kündigung 
nicht in der Nachwirkung. Aufgrund der aktuellen Si-
tuation erwägen wir die Wirksamkeit der außeror-
dentlichen Kündigung gerichtlich feststellen zu lassen. 

5. Aus welchem Grund hat die DHV im Dezember ei-
nen Tarifvertrag mit der Metro Services GmbH ge-
schlossen, bei dem auch Tarifbedingungen formuliert 
wurden, die für die damalige Mitarbeiterstruktur des 
Unternehmens praktisch irrelevant waren, wie z.B. die 
Vereinbarungen über Spät- bzw. Nachtzuschläge? 

Zur Klarstellung: Im Dezember waren konkrete Pläne 
der Arbeitgeberseite bezogen auf strukturelle Verän-
derungen bei den real Warenhäusern unserer Tarif-
kommission nicht bekannt. Die Metro Services GmbH 
war im Bereich des facility Managements für den 
Handelsbereich tätig. Dazu gehörten vor allem 
Hausmeisterarbeit und Objektbetreuung. Spät- und 
Nachtzuschläge sind auch für solche Beschäftigten-
gruppen relevant. Die Vereinbarung von Spät- und 
Nachtzuschlägen ist im Übrigen ein ebenso üblicher 
wie essentiell wichtiger Bestandteil von Tarifverträgen 
jeglicher Art, da hierfür keine hinreichenden gesetzli-
chen Regelungen (mehr) existieren. 

PM DHV im Juli 2018 

* * * * 

Aus den Gewerkschaften 
 

CGM lobt Vereinbarungen zur 
Standortsicherung der Opel-
Werke und plädiert für eine früh-
zeitigere und sensiblere Kom-
munikation mit der Belegschaft! 
 
Die Christliche Gewerkschaft Metall begrüßt die 
jüngsten Investitionszusagen der Geschäftsführung 
von Opel als ein ebenso klares wie überfälliges Be-
kenntnis zur Zukunft aller deutschen Standorte. An-
gesichts der unseligen Spekulationen um einen mög-
lichen Teilverkauf des Rüsselsheimer Entwicklungs-
zentrums (ITEZ) verschafft die tarifvertragliche Ver-
einbarung zum Kündigungsschutz vom 6. Juli 2018 
allen nach dem Personalabbau verbleibenden Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Opel Automobile 
GmbH endlich die dringend erforderliche, berufliche 
und persönliche Planungssicherheit bis Mitte 2023. 
 
Im Rahmen des Restrukturierungsprogramms PACE 
hatte der neue Eigentümer PSA stets die mangelnde 
Wettbewerbsfähigkeit und die geringe Auslastung der 
Produktionskapazitäten in den Opel-Werken infolge 
des massiv schrumpfenden Auftragsvolumens von 
GM angemahnt. Zuletzt wurden sogar „strategische 
Partnerschaften“ mit französischen Dienstleistern für 
das ITEZ erwogen. 
 

Aus Mitarbeiterkreisen wird zudem die viel zu offene 
Kommunikation von eigentlich rein internen Sachver-

halten über externe Pressekanäle angeprangert - die-
ses Vorgehen wirkt sich aus ihrer Sicht schädigend 
auf die Marke selbst und deren Verkaufszahlen aus. 
 
Bereits 3.700 Kolleginnen und Kollegen haben bzw. 
werden das Unternehmen bereits im Rahmen von Al-
tersteilzeit, Vorruhestand und Abfindungen verlassen. 
Somit hat die Opel-Belegschaft selbst schon einen 
wesentlichen Beitrag geleistet. Die CGM weist zudem 
darauf hin, dass die Arbeitnehmer bei Opel in den 
nächsten Jahren auf tariflich vereinbarte Leistungen 
in der M+E-Industrie entweder ganz verzichten (tarifli-
ches Zusatzgeld) oder zumindest länger warten müs-
sen (Entgelterhöhungen ab 2020 verzögern sich um 1 
Jahr) und damit weitere Opfer bringen. 
 
Adalbert Ewen, Bundesvorsitzender der CGM, äußert 
sich daher vorsichtig optimistisch: „Ich freue mich, 
dass die Opel-Beschäftigten nach dieser Phase der 
Verunsicherung nun aufatmen und sich wieder auf ih-
re Arbeit konzentrieren können. Die Zukunft der deut-
schen Standorte ist damit zunächst einmal gesichert 
und dank des Tarifvertrags gibt es jetzt Klarheit über 
die Rahmenbedingungen. Das enorme Engagement 
und das Entgegenkommen der Beschäftigten sollte 
unserer Ansicht nach jedoch stärker gewürdigt und 
hervorgehoben werden, damit sich eine derartige ver-
bale Auseinandersetzung zwischen der Geschäftslei-
tung und dem Gesamtbetriebsrat nicht wiederholt. Wir 
plädieren zudem für mehr Sensibilität und Respekt in 
der Kommunikation mit der Belegschaft.“ 

PM CGM im Juli 2018 

* * * * 

Der CGB dankt den Bergleuten und dem 
Bergbau für ihren jahrzehntelangen Ein-
satz unter Tage!  
 
Am Ende des Jahres 2018 geht ein Stück Industrie-
geschichte zu Ende. Aus politischen Gründen werden 
die letzten 2 Steinkohlezechen schließen. Damit geht 
ein wichtiges Stück Industriegeschichte zu Ende. Der 
Kohlebergbau war der Grundstein der Industrialisie-
rung und des Erfolges der deutschen Wirtschaft. 

Untertagearbeit und Kohleabbau ist wohl einer der 
schwersten und gefährlichsten Berufe. Bergleute ris-
kieren täglich ihr Leben, was viele Grubenunglücke 
und Verschüttungen uns immer wieder deutlich ma-
chen. Die Menschen unter Tage waren und sind eine 
eingeschworene Gemeinschaft. Sie müssen sich stets 
aufeinander verlassen.  

Der Bergbau hat Menschen und Regionen in 
Deutschland geprägt, besonders das Ruhrgebiet. 
Bergbau war immer Grund für Arbeitsmigration von 
Menschen - zunächst aus Schlesien, Polen und spä-
ter besonders aus der Türkei. Die Menschen in den 
Kohleregionen sorgten stets mit viel Verständnis, Ge-



Informationsdienst des CGB Ausgabe 07/2018 Seite -4- 

Impressum 
 

Christlicher Gewerkschaftsbund Deutsch-
lands, Obentrautstraße 57 * 10963 Berlin 
Telefon:   030/21 02 17-30 
Fax:   030/21 02 17-40 
E-Mail:  cgb.bund@cgb.info 
Internet:  www.cgb.info 
ViSdP: Christian Hertzog, Anne Kiesow 
Redaktion: Anne Kiesow, Christian Hertzog 
Layout: Michaela Bahner 
 

Dies ist ein unentgeltlicher Informationsdienst des 
Christlichen Gewerkschaftsbundes Deutschlands. 

duld und Toleranz für Integration. Mit dem Beginn des 
Bergbaus kamen aber auch erste große soziale Ver-
werfungen und Ungerechtigkeiten auf. Die Bergmän-
ner waren deshalb mit die ersten, die unabhängige 
Gewerkschaften gründeten. So wurden von ihnen 
auch christliche Bergarbeitergewerkschaften gegrün-
det, die für die Arbeiterrechte und solidarisches Han-
deln eintraten. Diese christlichen Gewerkschaften wa-
ren die ersten Ökumenischen Bewegungen. 

Wir danken den Menschen im Bergbau für ihren gro-
ßen Mut und ihre Leistungen. Wir im CGB werden 
unsere gewerkschaftliche Arbeit in ihrem solidari-
schen Geiste fortführen. 

PM CGB im Juli 2018 

* * * * 

Glosse zur Sommerzeit: CGB Landesverband 
Bremen zu Politik 4.0 - Bundeskabinett sieht zu-
sätzlichen Intelligenzbedarf für die Bundesregie-
rung 
 
Dem dieser Tage verbreiteten Newsletter des Bun-
desministeriums für Arbeit und Sozialordnung ist zu 
entnehmen, dass das Bundeskabinett offensichtlich 
einen Bedarf an zusätzlicher Intelligenz für die Bun-
desregierung festgestellt hat. Unter „Meldungen“ in 
dem Newsletter ist formuliert: „Bundeskabinett hat 
Eckpunkte für eine Strategie Künstliche Intelligenz der 
Bundesregierung beschlossen“ Der CGB Landesver-
band Bremen begrüßt das Eingeständnis eines Intel-
ligenzdefizits, dass der Gewerkschaftsbund ange-
sichts des öffentlichen Auftretens einzelner Kabi-
nettsmitglieder in den letzten Wochen bereits vermu-
tet hatte.  
 
CGB-Landesvorsitzender Peter Rudolph: „Die Digita-
lisierung macht auch vor der Politik nicht halt. Des-
halb ist es folgerichtig, wenn sich auch die Bundesre-
gierung der Arbeit 4.0 nicht verschließt und sich für 
künstliche Intelligenz in den eigenen Reihen öffnet.“ 
 
Den Wert von Intelligenz in der Politik hat frühzeitig 
schon Carlo Schmidt (SPD) als einer der Väter des 
Grundgesetzes erkannt als er bekannte: „Als ich jung 
war, glaubte ich, ein Politiker müsse intelligent sein. 
Jetzt weiß ich, dass Intelligenz wenigstens nicht 
schadet.“  
 

Der CGB sieht in der vom Bundeskabinett beschlos-
senen „Eckpunkte für eine Strategie Künstliche Intelli-
genz der Bundesregierung“ eine Chance, den derzeit 
durch unselige öffentliche Debatten ramponierten Ruf 
des Berufsbildes der Politiker zu verbessern und da-
mit der wachsenden Politikverdrossenheit in der Be-
völkerung entgegenzuwirken.  
 

Derzeit zählen Politiker in Deutschlands zu den Beru-
fen mit der niedrigsten Anerkennung. Lehrer und 

Hochschullehrer, bei denen eine berufsnotwendige In-
telligenz allseits vorausgesetzt wird, befinden sich im 
Berufe-Ranking hingegen in der Spitzengruppe. 

Glosse CGB Bremen im Juli 2018 

* * * * 
GÖD informiert: Erhöhung 
des Mindestlohns in 2019 
auf 9,19 € und in 2020 auf 
9,35 € 

 
Die Mindestlohn-Kommission hat am 26. Juni 2018 ih-
ren Bericht vorgestellt und die Empfehlung zur An-
passung des Mindestlohns beschlossen. Für den ak-
tuell geltende Mindestlohn von 8,84 € brutto je Zeit-
stunde. empfiehlt die Mindestlohnkommission eine 
Erhöhung auf 9,19 € zum 1. Januar 2019 und auf 
9,35 € zum 1.Januar 2020.  
 
Der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus 
Heil, wird dem Bundeskabinett eine entsprechende 
Mindestlohnanpassungsverordnung zur Zustimmung 
vorlegen. Die für die Dauer von fünf Jahren berufene 
Mindestlohnkommission berät alle zwei Jahre über 
die Anpassungen der Höhe des Mindestlohns. Sie 
prüft dabei, welche Höhe des Mindestlohns geeignet 
ist, zu einem angemessenen Mindestschutz der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer beizutragen, faire 
und funktionierende Wettbewerbsbedingungen zu 
ermöglichen sowie Beschäftigung nicht zu gefährden. 
Sie orientiert sich dabei nachlaufend an der Tarifent-
wicklung. 
 

Die Mindestlohnkommission besteht aus einem Vor-
sitzenden, drei Vertretern der Arbeitnehmerseite, drei 
Vertretern der Arbeitgeber und zwei wissenschaftli-
chen Mitgliedern. Die Arbeitnehmerseite ist im Aus-
schuss vertreten durch den Vorsitzenden der IG Bau, 
Robert Feiger, dem Mitglied des geschäftsführenden 
DGB-Bundesvorstandes Stefan Körzell und Frau Mi-
chaela Rosenberger, der Vorsitzenden der NGG. 
 

Im Vorfeld der Entscheidung des Bundeskabinetts 
wäre der aktuelle Bundesfinanzminister und Vize-
kanzler Olaf Scholz an sein Zitat vom November 2017 
zu erinnern: "Wir sollten den Mindestlohn in einem 
überschaubaren Zeitraum auf zwölf Euro pro Stunde 
anheben" 

Info GÖD im Juli 2018 
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